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Text 

Artikel 46 

HAFTPFLICHT DER MITGLIEDER UND BEZAHLUNG VON FORDERUNGEN 

 1. Bei Beendigung der Geschäftstätigkeit der Bank besteht die Haftpflicht aller Mitglieder für nicht 
abgerufene Anteile auf das Stammkapital der Bank und für den Fall der Abwertung ihrer 
Währung so lange, bis alle Gläubigerforderungen einschließlich jeder anteilsmäßigen Haftung 
erfüllt worden sind. 

 2. Alle Gläubiger mit direkten Forderungen werden zunächst aus den Aktiven der Bank befriedigt 
und sodann aus Einzahlungen an die Bank auf Grund unbezahlter oder abrufbarer Anteile. Bevor 
irgendwelche Zahlungen an Gläubiger mit direkten Forderungen durchgeführt werden, hat das 
Direktorium die ihm nötig erscheinenden Maßnahmen zu treffen, um eine pro rata Verteilung an 
die Inhaber von direkten wie auch anteilsmäßigen Forderungen zu sichern. 
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